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Allgemeinverfiigung der Stadt Kassel zum
Schutz gegen die Gefliigelpest vom
24.11.2025

- Aufstallungspflicht fiir Geflligel im
Gesamtgebiet der Stadt Kassel -

- Anordnung von BiosicherheitsmalSnahmen -
- Verbot der Durchfiihrung von
Veranstaltungen —

- Verbot des Verbringens zu Veranstaltungen -

I. Aufstallungspflicht fiir Gefliigel im
Gesamtgebiet der Stadt Kassel
Wer in dem Gebiet der Stadt Kassel Gefliigel im
Sinne des Artikel 4 Nummer 9 der Verordnung
(EU) 2016/429 hilt, hat dieses Geflugel mit
Wirkung von dem Tag, der auf die
Bekanntmachung dieser Allgemeinverfiigung
folgt
a. in geschlossenen Stéllen oder
b. unter einer Vorrichtung, die aus einer
iberstehenden, nach oben gegen
Eintrage
gesicherten dichten Abdeckung und mit
einer gegen das Eindringen von
Wildvogeln
gesicherten Seitenabgrenzung
bestehen muss (Schutzvorrichtung),
zu halten.

Il. Anordnung von BiosicherheitsmaRnahmen
Wer im Gebiet der Stadt Kassel Gefliigel halt,
hat sicherzustellen, dass die nachstehenden
BiosicherheitsmalRnahmen eingehalten
werden:
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a.

Die Ein- und Ausgénge zu den Stallen
oder den sonstigen Standorten sind
gegen unbefugten Zutritt oder
unbefugtes Befahren zu sichern.

Die Stélle oder die sonstigen
Standorte dirfen nur mit
betriebseigener Schutzkleidung oder
Einwegschutzkleidung, einschlieBlich
gereinigtem und desinfiziertem
Schuhwerk (sofern die Schuhe nicht
im Stall verbleiben) oder Einmal-
Uberschuhen betreten werden. An den
Stalleingangen und -ausgangen sowie
an geschuitzten Stellen sonstiger
Standorte sollten Desinfektionsmatten
ausgelegt werden.

Die Schutz- oder
Einwegschutzkleidung ist nach
Verlassen des Stalles oder des
sonstigen Standorts unverziglich
abzulegen. Dies gilt sowohl fur
betriebsinterne wie auch fir
betriebsfremde Personen.

Die Schutzkleidung ist nach Gebrauch
unverzuglich zu reinigen und zu
desinfizieren, Einwegschutzkleidung
ist nach Gebrauch unverzuglich
unschadlich zu beseitigen.

Eine betriebsbereite Einrichtung zum
Waschen der Hande und eine
Einrichtung zum Wechseln/ Ablegen
der Kleidung sowie zum Wechseln und
zur Desinfektion der Schuhe ist
vorzuhalten.

Geratschaften, Fahrzeuge und
Maschinen, die in der Gefligelhaltung
eingesetzt und in mehreren Stallen
oder Standorten benutzt werden, sind
jeweils vor der Benutzung in einem
anderen Stall oder Standort zu
reinigen und zu desinfizieren.

f.  Futter, Einstreu, Gegenstande und
Geratschaften, die fir das Gefligel
vorgesehen sind und genutzt werden,
sind gegen Kontakte mit Wildvdgeln
und Schadnagern zu sichern. Eine
ordnungsgemalile
Schadnagerbekampfung ist in
regelmaRigen Abstanden
durchzufiihren und zu dokumentieren.
Die Aufzeichnungen hiertber sind auf
Verlangen vorzulegen.

g. Der Raum, die Behalter oder die
sonstigen Einrichtungen zur
Aufbewahrung verendeten Gefliigels
sind nach jeder Abholung, mindestens
jedoch einmal im Monat, zu reinigen
und zu desinfizieren.

h. Nach jeder Einstallung oder
Ausstallung von Gefligel sind die dazu
eingesetzten Geratschaften und der
Verladeplatz zu reinigen und zu
desinfizieren. Nach jeder Ausstallung
sind die frei gewordenen Stélle
einschlieRlich der dort vorhandenen
Einrichtungen und Gegenstéande zu
reinigen und zu desinfizieren.

lll. Verbot der Durchfiihrung von
Veranstaltungen

Uberregionale Bérsen, Mirkte und Schauen
sowie Veranstaltungen ahnlicher Art, bei denen
Gefliigel oder gehaltene Vogel anderer Arten
gehandelt bzw. abgegeben oder zur Schau
gestellt wird/werden, sind im Gebiet der Stadt
Kassel verboten (z. B. Gefliigelausstellungen,
Taubenmarkte, Vogelborsen/ -schauen).
Ausgenommen sind Veranstaltungen ohne
Prasenz von Gefliigel oder gehaltenen Vogeln
anderer Arten, z. B. digitale/ virtuelle
Versteigerungen.
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Andere als iiberregionale Borsen, Markte,
Schauen sowie Veranstaltungen ahnlicher Art
im Gebiet der Stadt Kassel, bei denen Gefliigel
oder gehaltene Végel anderer Arten gehandelt
bzw. abgegeben oder zur Schau gestellt
wird/werden, bediirfen der Genehmigung durch
meine Behorde.

IV. Verbot des Verbringens zu Veranstaltungen
Gefliigel und gemeinsam mit Gefliigel
gehaltene Vogel anderer Arten darf/diirfen aus
dem

Gebiet der Stadt Kassel zum Zwecke der
Teilnahme an Borsen, Markten, Schauen sowie
Veranstaltungen dhnlicher Art nicht verbracht
werden.

V. Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieser
Allgemeinverfligung wird gemaR & 80 Abs. 2 Nr.
4 der Verwaltungsgerichtsordnung im
Uiberwiegend &ffentlichen Interesse angeordnet.

VI. Inkrafttreten

Diese Allgemeinverfiigung gilt am Tag nach
ihrer Veroffentlichung als bekannt gegeben und
ist ab der Bekanntgabe wirksam.

Mit Inkrafttreten dieser Allgemeinverfiigung
wird die Allgemeinverfiigung zum Schutz gegen
die Gefliigelpest vom 29.10.2025 (verdffentlicht
am 31.10.2025) aufgehoben.

Die 6ffentlich bekanntgemachte
Allgemeinverfiigung und ihre Begriindung kann
in der Dienststelle des Amtes
Lebensmitteliiberwachung und Tiergesundheit,
Stegerwaldstralle 26 A, 34123 Kassel, wahrend
der Dienstzeiten sowie auf der Homepage der

Stadt Kassel (www.kassel.de Suchtext:
Gefliigelpest) eingesehen werden.

Hinweise:

Verpflichtung zur Meldung von
Gefliigelhaltungen beim Veterindramt:

Wer Gefliigel und andere meldepflichtige Viogel
- i.d.R. sind dies insbesondere Hiihner, Enten,
Ganse, Fasane, Perlhiihner, Rebhiihner,
Truthiihner, Wachteln, Laufvogel und Tauben
(Brief- u. Rassetauben) — halt, ist verpflichtet,
die Haltung bei der zustandigen Behorde
(Veterindramt) oder einer von dieser
beauftragten Stelle vor Beginn der Tatigkeit
unter Angabe seines Namens und seiner
Anschrift, der Art und Anzahl der im
Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene
Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes
anzuzeigen und der zustdndigen Behérde
mitzuteilen, ob die Haltung in Stallen/ Volieren
oder im Freien erfolgt. Der Standort ist mit
Anschrift und Geokoordinaten anzugeben. Ein
Meldeformular finden Sie auf der Homepage
der Stadt Kassel www.kassel.de (Suchtext:
Gefliigel/ Gefliigelpest)

Filhren eines Bestandsregisters:

Halter von Gefliigel und anderen
meldepflichtigen Végeln miissen ein
Bestandsregister fiihren. Einen Vordruck finden
Sie ebenfalls unter www.kassel.de

Fritherkennung, Abklarungsuntersuchungen,
Meldung erhéhter Sterblichkeitsraten bei
Gefliigel:

Bei mehr als 2 % Gefliigelverlusten innerhalb
von 24 Stunden bzw. - wenn weniger als 100
Tiere gehalten werden - bei Verlusten von 3
oder mehr Tieren in 24 Stunden oder bei
erheblichen Verdnderungen in der Legeleistung/
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http://www.kassel.de/
file:///C:/Users/albert/AppData/Local/Microsoft/Windows/Vorlagen/Geflügel%20u.%20Tauben/Meldebogen%20Geflügel-%20u.%20Taubenhaltung%20Vet.Amt%20u.%20Merkblatt%20(inkl.%20Datenschutzhinweis)%20-%20Stand%20Feb.%202025,%20Pk.pdf
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file:///C:/Users/albert/AppData/Local/Microsoft/Windows/Vorlagen/Geflügel%20u.%20Tauben/Bestandsregister%20für%20Geflügel_Vogelhaltung,%20Stand%20Feb.%202024,%20Pk.pdf
http://www.kassel.de/
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Gewichtszunahme ist das Hinzuziehen eines
Tierarztes und eine Untersuchung zum
Ausschluss von Gefliigelpest erforderlich. Auf §
4 Gefliigelpestverordnung wird verwiesen.
Gehaufte Todesfalle und sonstige erhebliche
Veranderungen sind - auch in Kleinhaltungen -
unverziiglich dem Veterindramt der Stadt
Kassel zu melden.

Meldung toter/ kranker Wildvégel u.
bestimmter wildlebender Sdugetiere:

Die Bevdlkerung ist aufgerufen, tote oder
kranke Wasserwildvogel (z.B. Wildenten,
Wildgénse, Schwiéne, Reiher), Greifvogel,
Rabenvdgel und auch Kraniche dem
Veterindramt der Stadt Kassel zu melden -
ebenso tote sowie kranke/ auffillige
wildlebende empfangliche Saugetiere wie
Flichse, Waschbaren oder Marder (telefonisch
unter 0561/ 787 33 36 oder per E-Mail
veterinaer@kassel.de).

Direkter Kontakt von Personen (z.B. Anfassen
mit bloBen Handen) oder Haustieren (z. B.
Hunde und Katzen) zu toten oder kranken
Wildvégeln und empfanglichen Wildsaugern ist
zu vermeiden.

Sonstige Hinweise:

Ausnahmen von der Aufstallungspflicht:
Meine Behorde kann Ausnahmen von der in
dieser Verfiigung angeordneten
Aufstallungspflicht genehmigen, soweit
> eine Aufstallung
- wegen der bestehenden
Haltungsverhaltnisse nicht moglich ist
oder
- eine artgerechte Haltung erheblich
beeintrachtigt ist

>  sichergestellt ist, dass der Kontakt zu
Wildvogeln auf andere Weise wirksam
unterbunden wird, und

>  sonstige Belange der
Tierseuchenbekampfung nicht
entgegenstehen

Ordnungswidrigkeit:

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig dieser Allgemeinverfiigung
zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann
mit einer GeldbuRe bis zu 30.000 Euro geahndet
werden

Definition Gefliigel:

»@efliigel“ gemaR Artikel 4 Nummer 9 der
Verordnung (EU) 2016/429 sind Végel, die zu
folgenden Zwecken in Gefangenschaft
aufgezogen oder gehalten werden:

a) Erzeugung von Fleisch, Konsumeiern,
sonstigen Erzeugnissen

b) Wiederaufstockung von Wildbestdnden;
) Zucht von Vogeln, die fiir die Arten der in
Buchstaben a und b genannten Erzeugung
verwendet werden.

Zum Gefliigel zdhlen somit i.d.R. insbesondere:
Hiihner, Enten, Gédnse, Fasane, Perlhiihner,
Rebhiihner, Truthiihner, Wachteln, Laufvogel
und Rassetauben.

Der Widerspruch gegen diese Verfiigung hat
keine aufschiebende Wirkung, da die sofortige
Vollziehung fiir die verfiigten Regelungen
angeordnet wurde.

Daher sind die in dieser Allgemeinverfiigung
benannten Verpflichtungen auch dann zu
befolgen, wenn der Widerspruch frist- und
formgerecht eingelegt wurde.

1218


mailto:veterinaer@kassel.de

Amtsblatt der Stadt Kassel / 9. Jahrgang / 25. November 2025 / Nr. 056

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese tierseuchenrechtliche
Allgemeinverfiigung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe bei der

Stadt Kassel, vertreten durch den
Oberbiirgermeister
Lebensmitteliiberwachung und Tiergesundheit
StegerwaldstraBe 26a, 34123 Kassel
Widerspruch eingelegen werden.

Der Widerspruch kann fristwahrend auch bei
jeder anderen Dienststelle der Stadt Kassel
eingelegt werden.

Gegen die angeordnete sofortige Vollziehung
kann gem. § 80 Abs. 5 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) beim
Verwaltungsgericht Kassel, GoethestraBBe 41 -
43, 34119 Kassel Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung gestellt werden.

Kassel, den 24. November 2025

Der Oberbiirgermeister
- Amt Lebensmitteliiberwachung und
Tiergesundheit -

Im Auftrag
gez. Dr. Heiko Purkl
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